
- Vorsprache nach (telefonischer) Terminvereinbarung - 

 

Stadt  Landau in der Pfalz 

 
   

 

 S t a d t v e r w a l t u n g  

 

 

  

                            Benötigte Unterlagen für Ihren Neuantrag auf  

                            Grundsicherungsleistungen oder Sozialhilfe 

 

o Bundespersonalausweis/Reisepass 

o aktuelle polizeiliche Haushaltsbestätigung vom Bürgerbüro für alle im Haushalt 

lebenden Personen (auch über 18 Jahre)   - Bestätigung des Bürgerbüros- 

o Mietvertrag 

o vom Vermieter ausgefüllte Mietbescheinigung (Vordruck siehe Anlage)  

o letzte Abrechnung Energie-Südwest 

o letzte Nebenkostenabrechnung 

o erster und aktueller Rentenbescheid, auch von ausländischen Renten 

o Schwerbehindertenausweis 

o Nachweis über Unterhaltszahlungen 

o Wohngeld-Bescheid 

o Bestätigung der Krankenkasse über bestehende (KVdR) oder mögliche freiwillige 

Weiterversicherung und aktuelle Beitragshöhe, Versichertenkarte 

o Nachweis über vorhandenes Sparvermögen (Bsp. Sparbücher, Aktien, Fonds) 

o Nachweise über sonstige Vermögenswerte ( Grundbuchauszug, Depotauszug, Auszug 

Bausparkasse, Wertpapiere, Forderungen aus Darlehen, Erbschaft, etc.) 

o Versicherungspolicen von Lebens- und Sterbegeldversicherungen 

o Fahrzeugschein 

o Bankverbindung 

o lückenlose Kontoauszüge der vergangenen drei Monate von allen Konten  

o Verdienstbescheinigungen 

o Scheidungsurteil 

o Betreuerausweis bzw. Vollmacht 

o 
Aktueller Bescheid Jobcenter, evtl. mit Gutachten

 

o Nachweis über andere Hilfen, wie Eingliederungshilfe, persönliches Budget, etc 

Bei entsprechenden (vollständigen) Nachweisen, erfolgt – falls sich ein Anspruch 

errechnet – eine Hilfegewährung ab dem Ersten des Antragsmonats, bei Sozialhilfe ab 

dem Antragsdatum  

 

 

 

 

Bitte vereinbaren Sie zur Antragsabgabe vorher telefonisch einen Termin. 

 


